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I  Begriffe und Implikationen 

Die Ausdrücke „Hochwasser“ und „Über-
schwemmung“ sind begrifflich voneinan-
der zu trennen. Eine Überschwemmung ist 
die zeitweilige Wasserbedeckung von 
Landflächen aufgrund der Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern oder als Folge von Stark-
niederschlägen. Ein Hochwasser hingegen 
ist ein Zustand in einem Gewässer, bei 
dem der Wasserstand oder der Abfluss 
einen bestimmten Schwellenwert erreicht 
oder überschritten hat. Demnach bezieht 
sich der Begriff Überschwemmung auf die 
Folge eines Ereignisses (Ausuferung), wäh-
rend Hochwasser an der Ursache (erhöhte 
Wasserführung) ansetzt (vgl. Greiving 
2002: 97). Hochwasser werden durch die 
folgenden Charakteristika beschrieben: 

Standortgebundenheit:  
Flusshochwasser können nicht überall im 
Raum, sondern nur in bandförmigen Be-
reichen der Talauen der Flüsse bzw. entlang 
eines schmalen Gebietsstreifens entlang von 
Küsten und Flussmündungen auftreten. 

Zeitgebundenheit: 
Flusshochwasser treten nicht zu jeder Jah-
reszeit mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 
auf, sondern haben klare jahreszeitliche 
Spitzen. 

Spontaneität: 
Flusshochwasser treten relativ spontan auf, 
wobei aber in der Regel eine ausreichende 
Vorwarnzeit für Maßnahmen des Katastro-
phenschutzes gegeben ist. 

Abgrenzbarkeit: 
Der Wirkungskreis von Flusshochwasser ist 
klar abgrenzbar und bewegt sich innerhalb 

eines überschwemmten Bereiches. 

Beeinflussbarkeit: 
Flusshochwasser sind beeinflussbar, sowohl 
hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit 
als auch des Schadenausmaßes. Dabei ist es 
insbesondere die Beeinflussbarkeit der Ein-
trittswahrscheinlichkeit, die Flusshochwas-
ser von allen anderen Naturgefahren wie 
Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Stürmen 
usw. unterscheidet.  

„Hochwasserschutz ist der Schutz von 
Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflächen 
vor Überschwemmungen. Im Binnenland 
besteht der Hochwasserschutz vor allem in 
der Sicherung und Rückgewinnung von 
Auen, Wasserrückhalteflächen (Reten-
tionsflächen) und überschwemmungsge-
fährdeten Bereichen“ (Janssen  2005: 451).  

Während im klassischen Hochwasser-
schutz vor allem technische Maßnahmen 
zur Anwendung kamen, basiert der vor-
beugende Hochwasserschutz auf dem 
Prinzip, durch präventive Maßnahmen das 
Ausmaß von Überflutungen im Vorhinein 
einzuschränken. Dabei hat die Gewährleis-
tung eines uneingeengten, gefahr- und 
schadlosen Hochwasserabflusses Vorrang 
vor der Errichtung von Hochwasserschutz-
anlagen. Für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz wird in erster Linie Einfluss 
auf die Flächennutzung genommen (vgl. 
Janssen  2005: 454). 
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II Hochwasserschutz als Auf- 
    gabe der Raumplanung 

Raumordnung ist die „überörtliche sowie 
zusammenfassende und damit übergeord-
nete Planung und Ordnung des Raumes“ 
(Turowski 2005: 897). D.h. sie fasst 
raumbedeutsame Fachplanungen, welche 
die Gestaltung des Raums unter einem 
bestimmten Gesichtspunkt fachlich sekto-
ral vornehmen, zusammen und stimmt sie 
untereinander ab. Kennzeichnende Merk-
male der Raumordnung sind damit die 

Überfachlichkeit und die Überörtlichkeit 
(vgl. Bartsch 2006: 33). 

(1) Europäische Raumordnung 

Die EU verfügt nicht ausdrücklich über 
eine (Gesamt-)Zuständigkeit zur Raument-
wicklung auf europäischen Maßstab. 
Allerdings gibt es das sog. Europäische 
Raumentwicklungskonzept (EUREK) (vgl. 
Ritter 2005: 245). Es ist 1999 von der 
Raumordnungsministerkonferenz als ge-
meinsames Leitbild einer räumlich ausge-
wogenen und nachhaltigen Entwicklung 
für die Raumentwicklungspolitik auf dem 
Gebiet der EU verabschiedet worden. Die 
schrittweise Herstellung einer räumlich 

ausgewogenen Verteilung des Wachstums 
ist der Grundgedanke des EUREK. Es 
bildet den Rahmen für eine politische 

Europäische Union 
Europäisches Raumentwicklungskonzept EUREK 

Bund 
Raumordnungsgesetz (ROG) 

Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
Koordination Bund-Länder 

Land Baden-Württemberg 
Wirtschaftsministerium als  

Oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde Landesplanung 
Landesplanungsgesetz (LplG BW) 

Landesentwicklungsplan (LEP) 

12 Regionen 
Regionalplanung 

Regionalpläne

1108 Gemeinden 
Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

Abb. 1 | Raum-
ordnung in Baden-

Württemberg 

Quelle | eigene 
Darstellung 
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Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten, ih-
rer Regionen und Städte auf den Fachge-
bieten, die eine hohe Raumrelevanz ha-
ben (vgl. Europäische Kommission 1999). 

(2) Bezüge zum Hochwasserschutz 

Der vorbeugende Hochwasserschutz ist im 
EUREK als ein politisches Ziel für das 
Territorium der EU genannt. Er gehört 
zum umsichtigen Umgang mit der Natur 
und den Kulturerben. Der Raumplanung 
wird die koordinierende Funktion zuge-
sprochen: „Da Wasser keine Grenzen 
kennt, haben die damit verbundenen Pro-
bleme häufig transnationalen Charakter. 
Es ist erforderlich, beim Management der 
Wasserressourcen, wie in größeren Fluss-
tälern, beim Hochwasserschutz […] über 
administrative Grenzen hinweg zu koope-
rieren. […] Die Raumplanung kann […] 
einen wichtigen Beitrag für den Schutz der 
Menschen und die Verringerung des Risi-
kos von Hochwasser leisten. Vorbeugender 
Hochwasserschutz kann mit Naturent-
wicklungsmaßnahmen bzw. -rehabila-
tionsmaßnahmen kombiniert werden“ 
(EUREK 1999: 34f.). 

Folgende EU-Richtlinien enthalten for-
melle Vorgaben zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz: Die Richtlinie 2000/60/EG 
vom 23.10.2008 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmen für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik, 
die Mitteilung der Kommission vom 
12.07.2004 „Hochwasserrisikomanagement 
- Vermeidungs-, Schutz- und Minderungs-
maßnahmen“ sowie die Richtlinie 2007/ 
60/EG vom 23.10.2007 über die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisi-
ken. 

(a) Richtlinie 2000/60/EG - 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Die WRRL regelt die Bewirtschaftung der 
Binnenoberflächengewässer, des Grund-
wassers, der Übergangsgewässer und der 
Küstengewässer, um deren Verschmutzung 
zu verhindern bzw. zu reduzieren, deren 
nachhaltige Nutzung zu fördern, deren 
Umwelt zu schützen, den Zustand der 
aquatischen Ökosysteme zu verbessern 
und die Auswirkungen von Überschwem-
mungen und Dürren zu mindern. Oberziel 
ist die Schaffung einer qualitätsvollen 
Wasserbewirtschaftung. Dazu nennt sie 
Wassergüte- und Wasserschutzstandards, 
stellt eigene „Planungsformen“ (Bewirt-
schaftungsplan, Maßnahmenprogramm) 
bereit und umfasst eingehende Verfah-
rensregeln (vgl. Ritter 2005: 244). Darüber 
hinaus definiert die WRRL mit den sog. 
„Flusseinzugsgebieten“ ihren Geltungsbe-
reich und schafft damit neue Planungs-
räume, die sich ausschließlich an natür-
lichen Gegebenheiten ausrichten und 
staatliche Grenzen ausblenden. Für jede 
Flussgebietseinheit kann es im Ergebnis 
nur ein Bewirtschaftungsplan geben. 
Außerdem müssen alle Maßnahmen für 
die gesamte Flussgebietseinheit unterein-
ander koordiniert werden. Aufgrund ihrer 
grenzüberschreitenden Planung erhöht die 
RL den Druck auf die Mitgliedsstaaten zur 
sog. horizontalen Planungskoordination 
(Ritter 2005: 244). 
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(b) Mitteilung der Kommission vom 
12.07. 2004: 
„Hochwasserrisikomanagement - 
Vermeidungs-, Schutz- und 
Minderungs-maßnahmen“ 

Vergangene Hochwasserereignisse und die 
verursachten Schäden für die menschliche 
Gesundheit, Wirtschaftsgüter und die Um-
welt veranlassten die Europäische Kom-
mission, diese Mitteilung zu formulieren. 
Sie beinhaltet eine Untersuchung der im 
Bereich des Hochwasserschutzes bereits 
ergriffenen Maßnahmen (Forschungsakti-
vitäten, Strukturfondspolitik, INTERREG, 
Kohäsionsfond, Solidaritätsfond, Agrarpo-
litik und ländliche Entwicklung, WRRL) 
sowie den Vorschlag eines europäischen 
Aktionsprogramms. Diese als Rechtsakt 
formulierte Mitteilung erzeugte als 
Rechtsfolge die Richtlinie 2007/60/EG. 

(c) Richtlinie 2007/60/EG - 
Hochwasserrisikomanagement-
richtlinie (HWRMRL) 

Ziel der HWRMRL ist es nach Art. 1, 
einen Rahmen für die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken zur 
Verringerung der hochwasserbedingten 
nachteiligen Folgen auf die menschliche 
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 
und wirtschaftliche Tätigkeiten in der 
Gemeinschaft einschließlich ihrer Infra-
strukturen zu schaffen.  

Die Vorsorge- und Anpassungsmaßnah-
men beziehen sich auf die einzelnen 
Flussgebietseinheiten, die in der WRRL 
festgelegen worden sind. Zu den Maß-
nahmen gehören eine vorausschauende 
Bewertung des Hochwasserrisikos, die Er-
stellung von Hochwassergefahrenkarten 
und Hochwasserrisikokarten sowie die 

Ausarbeitung von Plänen für das Hoch-
wasserrisikomanagement.  

Die vorausschauende Bewertung des 
Hochwasserrisikos ist bis zum 22.12.2011 
für jedes Flusseinzugsgebiet vorzunehmen. 
Sie enthält Informationen über die geo-
grafische Lage des Einzugsgebietes, eine 
Beschreibung vergangener Hochwasser, 
die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Hoch-
wasserereignisse einschließlich ihrer ge-
schätzten Folgen. Ergebnis dieser Bewer-
tung ist die Einstufung jedes Einzugs-
gebiet, entweder als Gebiet mit potentiell 
signifikantem oder als Gebiet ohne poten-
tiell signifikantes Hochwasserrisiko. Diese 
Bewertung ist zu veröffentlichen und alle 
sechs Jahre zu überprüfen.  

Für alle Gebiete, in denen ein Hoch-
wasserrisiko festgestellt worden ist, sind 
bis zum 22.12.2013 Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. 
Erstere erfassen die geografischen Gebiete, 
die nach unterschiedlichen angenom-
menen Szenarien überflutet werden 
(Hochwasser mit niedriger Wahrschein-
lichkeit oder Szenarien für Extremereig-
nisse, Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit (Wiederkehrintervall ≥ 100 
Jahren), ggf. Hochwasser mit hoher Wahr-
scheinlichkeit). Außerdem zeigen sie das 
Ausmaß der Überflutung, die Wassertiefe 
bzw. ggf. den Wasserstand, ggf. die Fließ-
geschwindigkeit oder den relevanten 
Wasserabfluss.  

Die Hochwasserrisikokarten verzeichnen 
potentielle hochwasserbedingte nachtei-
lige Auswirkungen nach in den Gefahren-
karten abgebildeten Szenarien. Darzustel-
len sind im Einzelnen: die Anzahl der po-
tentiell betroffenen Einwohner, die Art 
der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem 
potentiell betroffenen Gebiet, Anlagen ge-
mäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG 
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vom 24.09.1996, die im Falle einer 
Überflutung unbeabsichtigte Umweltver-
schmutzungen verursachen könnten (In-
dustrielle Tätigkeiten) und potentiell be-
troffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV 
Nr. 1 Ziffern i, iii, und v der WRRL 
(Gebiete für die Entnahme von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch, Gewässer, 
die als Erholungsgewässer ausgewiesen 
wurden, Gebiete, die für den Schutz von 
Lebensräumen oder Arten ausgewiesen 
wurden, sofern die Erhaltung oder Ver-
besserung des Wasserzustandes ein wichti-
ger Faktor für diesen Schutz ist, ein-
schließlich Natura 2000-Standorte). Auch 
weitere Informationen, die als nützlich im 
Sinne der Umsetzung der Ziele der RL 
sind, können ergänzt werden. 

Bis zum 22.12.2015 sind auf Grundlage der 
Hochwasserrisikokarten sog. Hochwasser-
risikomanagementpläne zu erstellen und 
umzusetzen. Dazu gehört, dass für alle 
Einzugsgebiete, Teileinzugsgebiete und 
Küstenabschnitte ein geeignetes Schutz-
niveau festgelegt wird und Maßnahmen 
beschrieben werden, mit denen das defi-
nierte Schutzziel erreicht werden soll. Dies 
soll in Form einer Rangfolge unter-
schiedlicher Maßnahmen erfolgen. Die 
Managementpläne berücksichtigen Kosten 
-Nutzen-Abwägungen; so liegt ihr Schwer 
punkt, sofern angebracht, auf nicht-bau-
lichen Maßnahmen der Hochwasservor-
sorge und/oder auf einer Verminderung 
der Hochwasserwahrscheinlichkeit. In-
haltlich werden Aspekte der Wasserwirt-
schaft, Bodennutzung, Raumordnung, Flä-
chennutzung und des Naturschutzes gefor-
dert. Die Pläne sind der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und alle sechs Jahre 
fortzuschreiben. 

(3) Raumordnung des Bundes 

Die Raumplanung in Deutschland ist der 
föderalen Staatsordnung entsprechend 
durch eine rechtlich festgelegte Aufgaben- 
und Kompetenzverteilung zwischen den 
drei Ebenen des Bundes, der Länder und 
der Kommunen ausgestaltet.  

Der Bund entfaltet aufgrund seiner legisla-
tiven Kompetenzen und seiner wirt-
schafts-, finanz- und verkehrspolitischen 
Instrumente, vor allem im Raumord-
nungs-, Städtebau- und Fachplanungs-
recht raumbedeutsame Wirkungen auf das 
Bundesgebiet und seine einzelnen Teilräu-
me (Turowski 2005: 895).  

Die Aufgabe der Raumordnung besteht 
darin, den Gesamtraum der Bundesrepu-
blik Deutschland und seine Teilräume 
durch zusammenfassende, übergeordnete 
Raumordnungspläne und durch Abstim-
mung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen 
und zu sichern. Unterschiedliche Anfor-
derungen an den Raum sind aufeinander 
abzustimmen und die auf der jeweiligen 
Planungsebene auftretenden Konflikte 
auszugleichen. Außerdem ist Vorsorge für 
einzelne Nutzungen und Funktionen des 
Raums zu treffen.  

Leitvorstellung der Raumordnung ist eine 
nachhaltige Raumentwicklung, die die so-
zialen und wirtschaftlichen Ansprüche an 
den Raum mit seinen ökologischen Funk-
tionen in Einklang bringt und zu einer 
dauerhaften, großräumig ausgewogenen 
Ordnung mit gleichwertigen Lebensver-
hältnissen in den Teilräumen führt.  

Materielle Inhalte sind die in § 2 des 
Raumordnungsgesetztes (ROG) geregelten 
Grundsätze der Raumordnung. Sie enthal-
ten Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
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und Sicherung des Raums und sind als 
Vorgaben bei allen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen in der Abwä-
gung oder bei Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen. Die Länder gestalten 
diese Grundsätze in Raumordnungsplänen 
als Ziele der Raumordnung (§ 8 ROG) nä-
her aus. 

Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Abs. 
1 ROG verbindliche Vorgaben in Form 
von räumlich und sachlich bestimmten 
oder bestimmbaren, vom Träger der Lan-
des- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichneri-
schen Festlegungen in Raumordnungsplä-
nen (LEP bzw. Regionalplänen) zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. Sie sind gemäß § 4 ROG zu beach-
ten, d.h. die können im Rahmen von Bau-
leitplanverfahren oder bei raumbedeutsa-
men Fachplanungen nicht erneut abgewo-
gen, sondern nur konkretisiert werden.  

Grundsätze der Raumordnung sind allge-
meine Aussagen zur Entwicklung, Ord-

nung und Sicherung des Raums als Vorga-
ben für nachfolgende Abwägungs- und Er-
messensentscheidungen (vgl. § 3 Abs. 1 
ROG) Sie sind nach § 4 ROG bei noch 
nicht abgeschlossenen Entscheidungen zu 
berücksichtigen.  

(4) Bezüge zum Hochwasserschutz 

Das Gesetz zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes erwirkte bun-
desweit einheitliche Vorgaben zur Vor-
beugung gegen Hochwasserschäden. Es 
wurde im Juli 2004 vom Bundestag be-
schlossen und trat im März 2005 in Kraft. 
Durch das Gesetz erfolgten Änderungen 
im Raumordnungsgesetz (ROG), dem Bau-
gesetzbuch (BauGB), dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG), dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
sowie ferner dem DWD-Gesetz, dem Bun-
deswasserstraßengesetz und Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz.  

Im Folgenden wird näher auf Festsetz-
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ungen im Bereich des Wasserrechts, der 
Raumordnung und der Bauleitplanung ein-
gegangen (vgl. hierzu auch Abb. 2).  

(a) Bereich des Wasserrechts 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dient 
der Umsetzung der WRRL für das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland. Es ent-
hält Grundsätze (vgl. § 31a WHG) und 
konkrete Regelungen (vgl. § 31b WHG) 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz aus 
Sicht der Wasserwirtschaft. Sie nutzen der 
Sicherung und Rückgewinnung von Auen, 
Rückhalteflächen und Entlastungsflächen 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz und 
sind deshalb aus Sicht der Raumplanung 
relevant.  

Konkrete rechtliche Instrumente sind das 
sog. Erhaltungsgebot (§ 31b Abs. 6 Satz 1 
WHG), das Festsetzungs- und Sicherungs-
gebot (§ 31 Abs. 2 Sätze 3 und 4 WHG) 
sowie das Rückgewinnungsgebot (§ 31b 
Abs. 6 Satz 2 WHG) für Überschwem-
mungsgebiete. 

„Überschwemmungsgebiete sind Gebiete 
zwischen oberirdischen Gewässern und 
Deichen oder Hochufern und sonstige Ge-
biete, die bei Hochwasser überschwemmt 
oder durchflossen oder die für Hochwas-
serentlastung oder Rückhaltung bean-
sprucht werden“ (§ 31b Abs. 1 WHG) Im 
Unterschied zum raumordnerischen Be-
griff des Überschwemmungsbereiches ist 
das Überschwemmungsgebiet parzellen-
scharf abgegrenzt (vgl. Abb. 2). 

Das Erhaltungsgebot von Überschwem-
mungsgebieten bedeutet, dass festgesetzte 
und vorläufig gesicherte Gebiete in ihrer 
Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten 
und, sollten der Erhaltung überwiegende 
Gründe des Allgemeinwohls entgegenste-

hen, rechtzeitig die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen zu treffen sind. 

Das Festsetzungs- und Sicherungsgebot be-
inhaltet, dass die Länder verpflichtet sind, 
diejenigen Gewässer und Gewässerab-
schnitte zu bestimmen, bei denen durch 
Hochwasser nicht nur geringfügige Schä-
den entstanden oder zu erwarten sind. An 
diesen Flächen sind mindestens die Berei-
che, in denen statistisch einmal in 100 Jah-
ren ein Hochwasserereignis zu erwarten 
ist, als Überschwemmungsgebiet festzuset-
zen. In Siedlungsgebieten mit besonders 
hohem Schadenpotential erfolgt die Aus-
weisung der Überschwemmungsgebiete bis 
Mai 2010, in den übrigen bis Mai 2012. Die 
Verfahren zur Festsetzung werden durch 
Landesrecht geregelt. Noch nicht festge-
setzte Überschwemmungsgebiete sind zu 
ermitteln und in Kartenform darzustellen 
und vorläufig zu sichern. Für diese Gebiete 
gelten die gesetzlichen Regelungen, wie je-
ne für die abschließend festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete. 

Laut Rückgewinnungsgebot sind frühere 
Überschwemmungsgebiete, die als Rück-
halteflächen geeignet sind, soweit wie 
möglich wieder herzustellen, wenn über-
wiegende Gründe des Allgemeinwohls 
nicht entgegenstehen. 

Die Festlegung von Überschwemmungsge-
bieten erfolgt unabhängig von baupla-
nungsrechtlichen Qualifizierungen der 
Flächen. Das bedeutet, dass Überschwem-
mungsgebiete nicht nur im Außenbereich 
nach § 35 BauGB sondern auch in Berei-
chen ausgewiesen werden können, die mit 
qualifizierten oder vorhabenbezogenen 
Bebauungsplänen überplant sind oder im 
Zusammenhang mit dem bebauten Innen-
bereich liegen. Generell besteht dort kein 
Bauverbot, vorhandene Gebiete genießen 
Bestandsschutz. Allerdings sind im festge-
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legten Überschwemmungsgebiet die Er-
richtung und Erweiterung von baulichen 
Anlagen genehmigungspflichtig. Die Vor-
aussetzungen für eine entsprechende Ge-
nehmigung richtet sich nach WHG (§ 31b 
Abs. 4 Satz 4 WHG), was im Einzelfall zu 
einem Bauverbot führen kann.  

Neben der Ausweisung von Überschwem-
mungsgebieten nach § 31b WHG sind 
auch Überschwemmungsgefährdete Gebie-
te (§ 31c WHG) in Kartenform darzustel-
len. Dies sind Gebiete, die Überschwem-
mungsgebiete im Sinne des § 31 b sind, 
aber keiner wasserrechtlichen Festsetzung 
bedürfen (vgl. Abb. 2). Sie liegen meist 
hinter öffentlichen Hochwasserschutzein-
richtungen und werden bei Versagen der 
Anlagen überschwemmt. Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete, in denen durch 
ein Hochwasserereignis erhebliche Beein-
trächtigungen des Wohls der Allgemein-
heit erstehen können sind zu ermitteln 
und in Kartenform darzustellen. 

(b) Bereich der Raumordnung  

Der vorbeugende Hochwasserschutz ist als 
ein Grundsatz der Raumordnung festge-
setzt: Im Sinne einer nachhaltigen Raum-
entwicklung nach § 1 Abs.2 ROG ist für 
den vorbeugenden Hochwasserschutz an 
der Küste und im Binnenland zu sorgen, 
im Binnenland vor allem durch Sicherung 
oder Rückgewinnung von Auen, Rück-
halteflächen und Entlastungsflächen (vgl. 
§ 2 Abs. 2 (6) ROG).  

Die Raumordnungspläne der Länder (Lan-
desentwicklungsplan, Regionalpläne) sol-
len im Rahmen der anzustrebenden Frei-
raumstruktur auch Freiräume zur Gewähr-
leistung des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes ausweisen (vgl. § 8 Abs. 5 Satz 3a 
ROG). Diese Flächen können gemeinde-

übergreifend durch die Raumordnung als 
raumordnerisches Ziel gesichert werden 
(raumordnerischer Überschwemmungsbe-
reich als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet 
nach § 8 Abs. 7 ROG). Näher wird darauf 
in Abschnitt „Raumordnung der Länder, 
speziell in Baden-Württemberg/Bezüge 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz“ 
eingegangen. 

(c) Bereich der Bauleitplanung 

„Hochwasser an Flussläufen ist in Ur-
sprung und Auswirkungen ein gemeinde-
übergreifendes Geschehen. Daher ist der 
Schutz vor Hochwasser zunächst gemein-
deübergreifend zu leisten und eine Aufga-
be der Raumordnung und Landesplanung“ 
(ARGEBAU 2008: 14). Da die beschrie-
benen Instrumente der Raumordnung und 
des Wasserrechts auf Gemeindeebene zu 
konkretisieren sind kann die Kommune 
auch im Bereich der Flächennutzungspla-
nung und der Bebauungsplanung einen 
Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. 
Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 12 BauGB sind die 
Belange des Hochwasserschutzes bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne zu berück-
sichtigen.  

Das Gesetz zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes hat zu einigen 
Neuregelungen geführt, „insbesondere das 
Verhältnis zwischen der Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten und der Bau-
leitplanung auf neue rechtliche Grund-
lagen gestellt“ (ARGEBAU 2008: 11). Die 
Bestimmungen zur Bauleitplanung in 
Überschwemmungsgebieten (§ 31b Abs. 4 
Satz 1 und 2, Abs. 5 WHG) sind im 
Bundesrecht neu. Bisher regelten die Lan-
deswassergesetze diesen Bereich (vgl. 
ARGEBAU 2008: 14). 
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Einfluss auf die Bauleitplanung haben Re-
gelungen in § 31b WHG für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete (§ 31b Abs. 4 
WHG), für noch nicht festgesetzte, jedoch 
auf landesrechtlicher Grundlage ermittel-
te, in Kartenform dargestellte und 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsge-
biete (§ 31b Abs. 5 WHG) und für die 
noch nicht festgesetzten und nicht vorläu-
fig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
(§ 31b Abs. 6 WHG). 

§ 31b Abs. 4 Satz 1 WHG bestimmt, dass in 
Überschwemmungsgebieten nach § 31b 
Abs. 2 Satz 3 und 4 WHG (100-jährliche 
Bemessungshochwasser) durch Bauleitplä-
ne keine neuen Baugebiete ausgewiesen 
dürfen. Dies bezieht sich auf die Aus-
weisung neuer Baugebiete auf bisher un-
bebauter Fläche. Ob die Regelung auch für 
Überplanung oder Umplanung bereits be-
stehender Bereiche und die Änderung ei-
nes bereits bestehenden Bebauungsplan 
gilt, ist umstritten (vgl. ARGEBAU 2008: 
15).  

Ausgenommen von diesem Verbot sind 
Bauleitpläne für Häfen und Werften. 
Grund für die Ausnahme der Häfen und 
Werften vom Bauverbot ist, „dass solche 
Anlagen nur unmittelbar am Gewässer er-
richtet und fortentwickelt werden kön-
nen“ (ARGEBAU 2008: 16).  

Unter bestimmten Voraussetzungen (gere-
gelt in § 31b Abs. 4 Satz 2 WHG) kann die 
zuständige Behörde allerdings die Auswei-
sung neuer Baugebiete zulassen: Dies ist 
möglich, wenn: 

- keine anderen Möglichkeiten der Sied-
lungsentwicklung bestehen oder ge-
schaffen werden können, 

- das neu auszuweisende Gebiet unmit-
telbar an ein bestehendes Baugebiet an-
grenzt, 

- eine Gefährdung von Leben, erhebliche 
Gesundheits- oder Sachschäden nicht 
zu erwarten sind, 

- der Hochwasserabfluss und die Höhe 
des Wasserstandes nicht nachteilig be-
einflusst werden, 

- die Hochwasserrückhaltung nicht be-
einträchtigt und der Verlust von ver-
loren gehendem Rückhalteraum um-
fang-, funktions- und zeitgleich ausge-
glichen wird, 

- der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt wird, keine nach-
teiligen Auswirkungen auf Ober- und 
Unterlieger zu erwarten sind, 

- die Belange der Hochwasservorsorge 
beachtet sind und 

- die Bauvorhaben so errichtet werden, 
dass bei einem Bemessungshochwasser, 
das der Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes zu Grunde gelegt wur-
de, keine baulichen Schäden zu erwar-
ten sind.  

Für eine ausnahmsweise Zulässigkeit einer 
bauleitplanerischen Maßnahme kommt es 
auf eine Abwägung zwischen den für die 
Bauleitplanung sprechenden Interessen 
und dem im Erhaltungsgebot zum Aus-
druck kommenden Belangen des Hoch-
wasserschutzes an. „Das Interesse des 
Hochwasserschutzes an der Freihaltung 
hat erst dann zurückzustehen, wenn über-
wiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit für die Maßnahme sprechen. In 
diesem Fall sind Ausgleichsmaßnahmen zu 
treffen“ (ARGEBAU 2008: 20).  

Auch außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten, in überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten, ist dem Hochwasserschutz in 
der bauleitplanerischen Abwägung das er-
forderliche Gewicht einzuräumen. Im Zu-



 

 10

sammenhang mit dem Hochwasserschutz 
sind folgende Belange abwägungsrelevant 
(vgl. ARGEBAU 2008: 22f.): 

- Allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeits-
bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB): 
Dies beinhaltet auch den Schutz vor 
Überschwemmungen und die schadlose 
Beseitigung des Niederschlagswassers 
in bauleitplanerisch ausgewiesenen 
Bauflächen und -gebieten. 

- Darstellung sonstiger Pläne insbeson-
dere des Wasserrechts (§ 1 Abs. 6 Nr.7g 
BauGB): Dazu zählen Hochwasser-
schutzpläne nach § 31d WHG, wasser-
wirtschaftliche Maßnahmenprogram-
me und Bewirtschaftungspläne nach § 
36 WHG. 

- Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 Bau 
GB): Die Klausel verlangt, mit Grund 
und Boden sparsam und schonend um-
zugehen und die Bodenversiegelung 
dabei auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Sie ist wie die wasserrecht-
lichen Pläne Gegenstand der Umwelt-
prüfung und des Umweltberichtes nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB.  

- Grundsätze der Raumordnung nach 
Maßgabe der dafür geltenden Vor-
schriften: Der Grundsatz in § 2 Abs. 2 
Nr. 8 ROG ist relevant. Gemäß diesem 
Grundsatz ist für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz im Binnenland 
durch die Sicherung oder Rückgewin-
nung von Auen, Rückhalteflächen und 
überschwemmungsgefährdeten Gebie-
ten zu sorgen. 

- Schutz des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 
GG): Neben dem im Grundgesetz ge-
nannten Eigentum, fallen hierunter 
auch Rechtspositionen Dritter, deren 

Grundeigentum zwar außerhalb des 
Plangebiets, jedoch in dessen Umge-
bung liegt und belastende Auswir-
kungen der durch den Plan ermöglich-
ten Nutzungen ausgesetzt sein wird. Zu 
befürchtende Eigentumsbeeinträchti-
gungen durch Überschwemmungen 
sind in der Abwägung zu berücksich-
tigen. 

Eine sachgerechte Auswahl setzt voraus, 
dass die räumlichen Hochwassergefahren 
und ggf. vorhandene Schutzeinrichtungen 
ermittelt werden. Liegt das Abwägungs-
material vor, sind die Hochwassergefahren 
und Schutzmöglichkeiten im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für die jeweilige Planung 
zu bewerten und mit dem ihnen objektiv 
zukommenden Gewicht in der Abwä-
gungsentscheidung zu berücksichtigen.  

(d) Besonderheiten in der 
Flächennutzungsplanung  

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB für das ganze 
Gemeindegebiet die sich aus der beabsich-
tigten städtebaulichen Entwicklung erge-
bende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemein-
de in den Grundzügen darzustellen.  

Der FNP enthält das räumliche und städte-
bauliche Entwicklungsprogramm inner-
halb des Gemeindegebietes und fällt 
grundlegende Entscheidung darüber, wo 
innerhalb des Gebietes Bauflächen ausge-
wiesen werden bzw. wo eine Ausweisung 
unterbleibt. Somit entscheidet der FNP 
auch über die Sicherung der Überschwem-
mungsgebiete auf Ebene der Bauleitpla-
nung.  

Inhalte des FNP sind planerische Dar-
stellungen, Kennzeichnungen und nach-
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richtliche Übernahmen. Planerische Dar-
stellungen zum Hochwasserschutz sind: 

- Flächen, die im Interesse des Hoch-
wasserschutzes und der Regelung des 
Wasserabflusses freizuhalten sind (§ 5 
Abs. 2 Nr. 7 BauGB). Darunter fallen 
Flächen für Deiche, Dämme, Gräben, 
Kanäle und Vorfluter sowie vorhan-
dene und rückgewinnbare Hochwas-
serabfluss- und -rückhaltegebiete, die 
von Bebauung freizuhalten sind. 

- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 
2 Nr. 10 BauGB). Die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung (vgl. Bundesna-
turschutzgesetz - BNatSchG) kann zur 
Vermeidung künftiger Hochwasser an-
gewendet werden, denn gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 10 können im Sinn einer 
vorsorglichen Sicherung die Flächen 
dargestellt werden, auf denen Maßna-
hmen zum Ausgleich von zu erwar-
tenden Eingriffen in Natur und Land-
schaft vorgesehen sind (z.B. durch Re-
naturierung von Gewässern oder Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der 
Rückgewinnung von natürlichen Rück-
halteflächen).  

Dazu sind folgende Kennzeichnungspflich-
ten und Pflichten zur nachrichtlichen 
Übernahme im FNP obligatorisch: 

- Flächen, bei deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen beson-
dere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind 
(§ 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB). Flächen, die 
durch Überschwemmungen, Wasser-
fluss gefährdet sind, fallen hierunter. 
Neben Bauflächen sind auch andere 
dargestellte Flächen, wie Verkehrsflä-

chen einbezogen. Die Erläuterung zur 
entsprechenden Sicherung sind in ei-
nem Erläuterungsbericht dazulegen.  

- „Festgesetzte Überschwemmungsgebie-
te im Sinne des § 31b Abs. 2 Satz 3 und 
4 des [WHG] sollen nachrichtlich über-
nommen werden. Noch nicht festge-
setzte Überschwemmungsgebiete im 
Sinne des § 31b Abs. 5 sowie über-
schwemmungsgefährdete Gebiete im 
Sinne des § 31c des WHG sollen im 
FNP vermerkt werden“ (§ 5 Abs. 4a 
Bau GB). 

Ist aufgrund neuerer Erkenntnisse davon 
auszugehen, dass im FNP dargestellte Bau-
flächen überflutungsgefährdet sind, haben 
die Gemeinden die entsprechenden Dar-
stellungen im FNP zu überprüfen. Dies gilt 
auch für Bauflächen, für die noch keine 
Bebauungspläne oder andere städtebau-
liche Satzungen geschaffen wurden und 
die im bauplanungsrechtlichen Außenbe-
reich nach § 35 BauGB liegen. Dies kann 
ggf. zur Änderung des FNP führen (vgl. § 1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

(e) Besonderheiten in der 
Bebauungsplanung  

Der Bebauungsplan (B-Plan) ist nach § 1 
Abs. 2 BauGB der verbindliche Bauleitplan 
und enthält somit die rechtverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ord-
nung. Inhalte des B-Plans regelt § 9 Abs. 1 
bis 4 BauGB. Festsetzungen zum Hoch-
wasserschutz im B-Plan sind möglich; ob 
und in welchem Umfang sie genutzt wer-
den, hängt von der planerischen Konzep-
tion der Gemeinde ab. Wie beim FNP wer-
den neben den Festsetzungen, abhängig 
von den Umständen, auch Kennzeich-
nungen und nachrichtliche Übernahmen 
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im B-Plan dargestellt. Folgende Festsetz-
ungen können getroffen werden: 

- Flächen für die Wasserwirtschaft, für 
Hochwasserschutzanlagen (Deiche, 
Dämme) und für Regelung des Wasser-
abflusses (Flächen für Gräben, Kanäle 
und Vorfluter) (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 
BauGB), 

- Überbaubare und nicht überbaubare 
Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB, § 23 BauNVO),  

- Von Bebauung freizuhaltende Flächen 
und ihre Nutzung (§ Abs. 1 Nr. 10 Bau 
GB). Dies setzt voraus, dass ohne eine 
solche Festsetzung eine Bebauung der 
betreffenden Fläche möglich wäre (z. 
B. Ausschluss einer im Außenbereich 
liegenden Landwirtschaftsfläche, die 
zum Hochwasserschutz freizuhalten 
ist).  

- Festsetzung der Höhenlagen (§ 9 Abs. 3 
Satz 1 BauGB): Diese Festsetzung er-
folgt in ausnahmsweise ausgewiesenen 
Baugebieten in Überschwemmungsge-
bieten. Zur Sicherheit der zukünftigen 
Bewohner kann die Höhenlage der 
baulichen Anlagen (Erdgeschoss-Fuß-
bodenhöhe, Lage des Baugebiets über 
NN) festgelegt werden.  

Eine insgesamt flächensparende Bauweise 
trägt zum Hochwasserschutz bei. Zur Um-
setzung stehen folgende Instrumente zur 
Verfügung: 

- Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO), 

- Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 
BauNVO), 

- Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO), 

- Höchstmaße für die Fläche von Wohn-
baugrundstücken aus Gründen des 
sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), 

- Flächen und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 
1 Nr. 20 BauGB), 

- Anpflanzungen sowie Erhalt von Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB), 
durch die Freihaltung der nicht über-
baubaren Flächen, 

- Flächen für die Rückhaltung und Ver-
sickerung von Niederschlagswasser (§ 9 
Abs. 1 Nr. 14 BauGB). 

Der B-Plan ist aus dem FNP zu entwi-
ckeln. Daraus folgt, dass auch der B-Plan 
Flächen kennzeichnet, bei deren Bebauung 
besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder besondere bau-
liche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind. Auch Über-
schwemmungsgebiete nach §§ 31a, 31b 
und 31c WHG müssen nachrichtlich über-
nommen bzw. vermerkt werden (§ 9 Abs. 
6a BauGB).  

Bereits festgesetzte Baugebiete, die hoch-
wassergefährdet sind, sind auf ihre plane-
rischen Festsetzungen hin zu überprüfen. 
Eine Änderung oder Aufhebung des gel-
tenden B-Plans kann ggf. folgen. Die Ver-
pflichtung zur Überprüfung und Anpas-
sung der bauplanungsrechtlichen Festsetz-
ungen kann sich auch aus der nachträg-
lichen Aufstellung von Raumordnungs-
zielen und aus dem Erlass wasserrechtli-
cher Vorschriften ergeben (vgl. ARGEBAU 
2008: 39). 

Hat die Gemeinde den B-Plan entspre-
chend geändert, kann sie den Eigentümer 
zur Duldung der vollständigen oder teil-
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weisen Beseitigung der baulichen Anlage 
verpflichten (§ 179 Abs. 1 BauGB). Das 
kann insbesondere zur Schaffung von Re-
tentionsflächen notwendig sein. Entstan-
dene Vermögensnachteile sind dem Ei-
gentümer, Mieter, Pächter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten der betreffenden 
Grundstücks in Geld zu ersetzen (§ 179 
Abs. 3 BauGB). 

Das Gesetz zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes hat zu Än-
derungen des allgemeinen Vorkaufsrechts 
nach § 24 Abs. 1 Satz 1 BauGB geführt. Es 
wurde dahin gehend erweitert, dass „der 
Gemeinde nunmehr auch in Gebieten, die 
zum Zweck des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes von Bebauung freizuhalten 
sind, insbesondere in Überschwemmungs-
gebieten, ein Vorkaufsrecht zusteht (§ 24 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB)“ (ARGEBAU 
2008:32). 

(f) Besonderheiten bei der Zulassung 
von Einzelbauvorhaben  

Das WHG legt in § 31b Abs. 4 Satz 3 Vor-
aussetzungen für die Genehmigung für die 
Errichtung und die Erweiterung baulicher 
Anlagen nach §§ 30, 34 und 35 BauGB. 
Dies sind folgende: 

- Die Hochwasserrückhaltung darf nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
werden und der Verlust von verloren 
gehendem Rückhalteraum muss zeit-
gleich ausgeglichen werden, 

- das Vorhaben darf den Wasserstand 
sowie den Hochwasserabfluss nicht 
nachteilig verändern, 

- das Vorhaben darf den bestehenden 
Hochwasserschutz nicht beeinträchti-
gen, 

- das Vorhaben muss hochwasserange-
passt ausgeführt werden. 

Entscheidend bei der Zulassung von Ein-
zelvorhaben ist der Planbereich, in dem 
das Vorhaben realisiert werden soll. 
Unterschieden wird zwischen Vorhaben 
im Bereich eines B-Plans (§ 30 BauGB) 
und Vorhaben im Innen- oder Außenbe-
reich (§§ 34,35 BauGB).  

Im B-Planbereich wird unterschieden zwi-
schen einem qualifizierten, vorhabenbezo-
genen und einfachen B-Plan.  

Im Geltungsbereich eines rechtswirksa-
men, qualifizierten B-Plans gilt ein Vorha-
ben als gesichert, soweit es dessen Fest-
setzungen nicht widerspricht und die Er-
schließung gesichert ist. Belange des 
Hochwasserschutzes müssen bereits im 
Verfahren zur Aufstellung des qualifizier-
ten B-Plans integriert werden.  

Für den vorhabenbezogenen B-Plan (Vor-
haben- und Erschließungsplan nach § 12 
BauGB) gelten im Wesentlichen die glei-
chen Bestimmungen. Maßgeblich ist die 
Übereinstimmung des Vorhabens mit dem 
abschließenden Inhalt des Vorhaben- und 
Erschließungsplans. Da dieser im Gegen-
satz zum qualifizierten B-Plan aber nicht 
an den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB 
und der BauNVO gebunden ist, kann er 
ergänzende Bestimmungen zum Hoch-
wasserschutz enthalten.  

Im Geltungsbereich eines einfachen B-
Plans (B-Plan, welcher die Mindestfest-
setzungen eines qualifizierten B-Plans 
nicht enthält) richtet sich die Zulässigkeit 
eines Vorhabens nach §§ 34 und 35 Bau 
GB. Innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden 
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soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung ge-
sichert ist (§ 34 Abs. 1 BauGB). Belange 
des Hochwasserschutzes gehören nicht zu 
den relevanten Prüfkriterien des § 34 Abs. 
1 BauGB. Allenfalls kann unter dem Ge-
sichtspunkt der Wahrung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eine bestimmte 
Nutzung unterbleiben, wenn sie hoch-
wassergefährdet ist. Gleiches kann im Ein-
zelfall für eine Baugrundstück gelten, dass 
nach Einschätzung der Fachbehörde in 
unmittelbarer Nähe eines Gewässers liegt 
und „die konkrete Gefahr besteht, dass das 
Gebäude im Falle plötzlich auftretenden 
Hochwassers von den Wassermassen weg-                       
gespült wird“ (ARGEBAU 2008: 34).  

Bei der Entscheidung, ob ein Bauvorhaben 
im Außenbereich zulässig ist sind die Be-
lange des Hochwasserschutzes gemäß § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 6 BauGB zu be-
rücksichtigen. Ist das Vorhaben raumbe-
deutsam und liegt es in einem Bereich, der 
als Vorranggebiet „Überschwemmungsbe-
reich“ in einem Raumordnungsplan festge-
legt wurde, ist das Bauvorhaben unzulässig 
(vgl. § 35 Abs. 3 Satz 2). Liegt das Vorha-
ben in einem noch nicht festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet gilt § 31b Abs. 6 
WHG (d.h. die Funktion dieses Gebietes 
als Rückhaltefläche zum Zweck des Hoch-
wasserschutzes ist zu erhalten). Es ist nur 
zulässig, wenn keine Verringerung des Re-
tentionsraumes zu befürchten ist und das 
Vorhaben den Wasserabfluss nicht stört 
(vgl. ARGEBAU 2008: 35). 

(5) Raumordnung in Baden-
Württemberg 

Abschnitt 2 des ROG regelt die Raumord-
nung in den Ländern. Diese sind verpflich-
tet einen Raumordnungsplan für das Lan-

desgebiet (landesweiter Raumordnungs-
plan) und Raumordnungspläne für die 
Teilräume der Länder (Regionalpläne) auf-
zustellen Die Regionalpläne sind aus dem 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet 
zu entwickeln. „Erfolgt die Regionalpla-
nung durch Zusammenschlüsse von Ge-
meindeverbänden zu regionalen Planungs-
gemeinschaften, kann ein Regionalplan 
zugleich die Funktion eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplan nach § 204 BauGB 
übernehmen […] (regionaler Flächennutz-
ungsplan)“ (§ 8 Abs. 4 ROG).  

In Baden-Württemberg ist der Landesent-
wicklungsplan (LEP) das rahmensetzende, 
integrierende Gesamtkonzept für die 
räumliche Ordnung und Entwicklung des 
Landes. Ergänzend können Fachliche Ent-
wicklungspläne für einen oder mehrere 
Fachbereiche erarbeitet werden. Die Auf-
stellung obliegt nach Landesplanungsge-
setz dem Wirtschaftsministerium (Planauf-
stellung) und der Landesregierung (Ver-
bindlichkeitserklärung durch Rechtsver-
ordnung).  

Der LEP ist seit dem 21.08.2002 rechts-
verbindlich. An ihm sind alle räumlichen 
Planungen, insbesondere die Regionalpla-
nung, die kommunale Bauleitplanung und 
die fachlichen Einzelplanungen zu orien-
tieren. Er gliedert sich insgesamt in drei 
Teile: die Plansätze, einen Anhang ein-
schließlich der zeichnerischen Darstel-
lungen in Karten und die Begründung der 
Plansätze. In den Plansätzen formuliert er 
Inhalte des Leitbildes der räumlichen Ent-
wicklung des Landes, Aussagen zur Raum-
struktur, Siedlungsentwicklung und Flä-
chenvorsorge, zur Weiterentwicklung der 
Infrastruktur, Freiraumsicherung und 
Freiraumnutzung sowie zur Stärkung der 
regionalen Eigenkräfte.  
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Bei der Aufstellung, Fortschreibung oder 
bei sonstigen Änderungen des LEP ist eine 
Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 
2001/42/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27.Juni 2001 über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme durchzu-
führen (Strategische Umweltverträglich-
keitsprüfung (SUP)). In einem Bericht 
werden die voraussichtlichen Auswir-
kungen, die die Verwirklichung des Plans 
auf die Umwelt hat, sowie anderweitige 
Planungsmöglichkeiten unter Berücksich-
tigung der Zielsetzungen und des räum-
lichen  Geltungsbereiches des LEP entspre-
chend dem Planungsstand ermittelt, be-
schrieben und bewertet (vgl. § 2a Abs.1 
und 2 LplG BW). 

(6) Raumordnung in Teilräumen des 
Landes (Regionalplanung) 

Die Aussagen des LEP und der fachlichen 
Entwicklungspläne werden für die zwölf 
Regionen Baden-Württembergs durch die 
Regionalplanung, in Form eines Regional-
plans konkretisiert. Der Regionalplan legt 
die anzustrebende räumliche Entwicklung 
und Ordnung der Region in beschrei-
bender und zeichnerischer Darstellung als 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
fest.  

Der Regionalplan enthält soweit erforder-
lich (Regionalbedeutsamkeit § 11 Abs. 3 
LplG) Festlegungen zur anzustrebenden 
Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden 
Freiraumstruktur, und zu den zu sichern-
den Standorten und Trassen für die Infra-
struktur der Region. Außerdem kann der 
Regionalplan bestimmte Festlegungen in 
Form von Vorranggebieten, Vorbehalts-
gebieten oder Ausschlussgebieten treffen. 
„Vorranggebiete sind für bestimmte, raum-

bedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
vorgesehen; in diesen Gebieten sind 
andere raumbedeutsame Nutzungen ausge-
schlossen, soweit sie mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen oder Zielen 
der Raumordnung nicht vereinbar sind. In 
Vorbehaltsgebieten haben bestimmte, 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutz-
ungen bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Nutzungen ein 
besonderes Gewicht. In Ausschlussgebie-
ten sind bestimmte raumbedeutsame Nutz-
ungen, für die zugleich Vorranggebiete 
festgelegt sind, ausgeschlossen“ (§ 11 Abs. 
7 Satz 3 LplG BW). 

Träger der Regionalplanung in BW sind 
die Regionalverbände1. Sie erstellen den 
Regionalplan und schreiben ihn regelmä-
ßig fort. Regionalpläne sind mit den Re-
gionalplänen der Nachbarregionen abzu-
stimmen, indem der Planentwurf, dessen 
Begründung und der Umweltbericht den 
benachbarten Trägern der Regionalpla-
nung rechtzeitig zugeleitet wird. 

Außerdem haben die Regionalverbände 
auf die Verwirklichung der Regionalpläne 
hinzuwirken. Sie fördern die Zusammen-
arbeit der für die Verwirklichung maßgeb-
lichen Akteure. Dies kann im Rahmen von 
Entwicklungskonzepten für die Region 
oder für Teilräume der Region erfolgen, 
„durch die raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen vorgeschlagen und auf-
einander abgestimmt werden (regionale 

                                                           
1 RV Bodensee-Oberschwaben, RV Donau-Iller, RV 
Heilbronn-Franken, RV Hochrhein-Bodensee, RV 
Mittlerer Oberrhein, RV Neckar-Alb, RV 
Nordschwarzwald, RV Ostwürttemberg, RV 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, RV Südlicher 
Oberrhein, Verband Region Rhein-Neckar, Verband 
Region Stuttgart. 
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Entwicklungskonzepte)“ (vgl. § 15 LplG 
BW).  

Aufgabe der Regierungspräsidien Stuttgart, 
Karlsruhe, Freiburg und Tübingen, als obe-
re Landesplanungsbehörden Baden-Würt-
tembergs ist die Durchführung von Raum-
ordnungsverfahren. Dabei wird das jewei-
lige Vorhaben mit anderen raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen und 
den Erfordernissen der Raumordnung (vgl. 
§ 2 ROG) abgestimmt. Das Verfahren 
„schließt die Ermittlung, Beschreibung 
und Bewertung der raumbedeutsamen un-
mittelbaren und mittelbaren Auswirkun-
gen des Vorhabens auf Menschen, Tiere 
und Pflanzen, auf Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft , auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwir-
kungen zwischen den […] genannten 
Schutzgütern entsprechend dem Planungs-
stand ein (raumordnerische Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP)). Ergebnis ist 
die sog. raumordnerische Beurteilung. Im 
Unterschied zur strategischen Umweltver-
träglichkeitsprüfung (SUP), die die Um-
weltauswirkungen eines umfangreichen 
raumbedeutsamen Plans bzw. eines Pro-
gramm prüft, wird hier lediglich die 
Raumverträglichkeit eines Vorhabens er-
mittelt. Die SUP hat sich aus der klassi-
schen UVP entwickelt, mit der Begrün-
dung, die Konsequenzen auf die Umwelt 
schon in der Planungsphase ermitteln und 
beeinflussen zu können. 

(7) Bezüge zum Hochwasserschutz 

In Baden-Württemberg wird der vorbeu-

gende Hochwasserschutz durch formale 
Festsetzungen der Raum- und Fachpla-
nung umgesetzt. Informelle Instrumente 
ergänzen die Bestimmungen. 

(a) Wassergesetz Baden-Württemberg 
(WG) 

Zur Sicherung des Wasserabflusses enthält 
das Wassergesetz Baden-Württembergs im 
fünften Teil Abschnitt 2 Bestimmungen 
zur Festsetzung der Überschwemmungsge-
biete nach § 31 WHG. Gemäß § 77 Abs. 1 
WG sind Überschwemmungsgebiete in Ba-
den-Württemberg 

- Gebiete zwischen oberirdischen Ge-
wässern und Deichen oder Hochufern, 

- Gebiete, die bei einem hundertjähr-
lichen Hochwasserereignis über-
schwemmt oder durchflossen werden, 
und 

- Gebiete, die auf der Grundlage einer 
Planfeststellung oder Plangenehmigung 
für die Hochwasserentlastung oder 
Rückhaltung beansprucht werden. 

Folgende Abbildung stellt den Geltungsbe-
reich des Überschwemmungsgebietes gra-
fisch dar: 

Überschwemmungsgebiete gelten im Au-
ßenbereich nach § 35 BauGB, also nicht 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile und 
nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans. Der Schutz dieser Über-
schwemmungsgebiete erfolgt Kraft Geset-
zes, d.h. es bedarf keiner Rechtsverord-

Abb. 3 | Begriffe 
der Raumordnung  

und der 
Wasserwirtschaft 

zum 
vorbeugenden 

Hochwasserschutz 

Quelle | 
Umweltministeri-

um Baden-
Württemberg 

2005: 8ff. 
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nung.  

Als Überschwemmungskerngebiet defi-
niert § 77 Abs. 2 WG diejenigen Teile von 
Überschwemmungsgebieten nach § 77 
Abs. 1, die bei einem zehnjährlichen 
Hochwasser überschwemmt oder durch-
flossen werden. In diesen Gebieten ist der 
Umbruch von Grünland verboten. 

Überschwemmungsgebiete einschließlich 
ihrer Kernbereiche sind in Karten (Hoch-
wassergefahrenkarten) darzustellen und 
werden bei den Wasserbehörden und den 
Gemeinden ausgelegt. Die zuständigen 
Wasserbehörden sind die Landratsämter 
als staatlich untere Verwaltungsbehörde 
und die Stadtkreise.  

§§ 78 WG enthalten Bestimmungen zu 
Vorhabensgenehmigungen und zur Bau-
leitplanung in Überschwemmungsgebieten 
und ihren Kernbereichen: „In Über-
schwemmungsgebieten bedürfen die Er-
höhung oder Vertiefung der Erdoberfläche 
sowie die Herstellung, Beseitigung oder 
wesentliche Umgestaltung von Bauten 
oder sonstigen Anlagen der wasserrechtli-
chen Genehmigung. In Überschwem-
mungskernbereichen gilt dies auch für das 
Anlegen oder Beseitigen von Baum- oder 
Strauchpflanzen […]“ (§ 78 WG). „Die 
Ausweisung, Änderung oder Ergänzung 
von Baugebieten, die an eine bestehende 
Bebauung angrenzen, ist innerhalb des 
Geltungsbereichs eines Überschwem-
mungsgebietes nach § 77 Abs. 1 oder eines 
Überschwemmungskernbereiches nach § 
77 Abs. 2 […] zulässig, wenn 

- keine zumutbaren anderen Möglichkei-
ten der Siedlungsentwicklung bestehen 
oder geschaffen werden können, 

- kein Verlust an Retentionsfläche er-
folgt oder ein umfang- und funktions-
gleicher Ausgleich geschaffen wird, 

- keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Ober- und Unterlieger zu erwarten 
sind und 

- die Belange der Hochwasservorsorge 
beachtet werden“ (§ 78a WG). 

Durch Rechtsverordnung können nach § 
79 Abs. 1 WG in Überschwemmungsgebie-
ten zur Regelung des Hochwasserabflusses, 
zum Erhalt oder zur Rückgewinnung 
natürlicher Rückhalteflächen, zur Verhin-
derung erosionsfördernder Maßnahmen 
oder zum Erhalt oder zur Verbesserung 
der ökologischen Strukturen der Gewässer 
und ihrer Überflutungsflächen weitere 
Handlungen verboten oder für nur 
beschränkt zulässig oder für genehmi-
gungspflichtig erklärt werden. Auch Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigte der 
betreffenden Grundstücke können zu 
Hochwasser reduzierenden Maßnahmen 
verpflichtet werden. Ergänzend hierzu 
kann aus Gründen des Hochwasserschut-
zes durch Rechtverordnung der Geltungs-
bereich von Überschwemmungsgebieten 
nach § 77 Abs. 1 WG ausgedehnt oder ein-
geengt werden. 

Wasserrechtliche Festlegungen für den In-
nenbereich enthält § 80 WG (vgl. Abb. 3). 
Diese gelten für sog. hochwassergefährdete 
Gebiete. Dies sind Flächen 

- die bei einem hundertjährlichen Hoch-
wasserereignis überschwemmt oder 
durchflossen werden, und für die keine 
oder geringere als gegen hundertjähr-
liche Hochwasserereignisse erforderli-
che Schutzmaßnahmen bestehen, oder 

- die bei einem größeren als einem hun-
dertjährlichen Hochwasserereignis bei 
einem Versagen der vorhandenen 
Schutzeinrichtungen überflutet wer-
den; dies gilt jedoch nur bis zur Grenze 
des Gebiets, das bei einem hundert-
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jährlichen Hochwasserereignis über-
schwemmt oder überflossen würde.  

Die hochwassergefährdeten Gebiete wer-
den fachtechnisch abgegrenzt und in bei 
den Wasserbehörden und den Gemeinden 
ausliegenden Karten dargestellt. Auch in 
diesen Gebieten können durch Rechtsver-
ordnung „zum Schutz der Umwelt und zur 
Abwehr von Gefahren und Schäden durch 
Hochwasser“ erforderliche Regelungen ge-
troffen werden. Es gelten zudem die Be-
stimmungen der Anlagenverordnung was-
sergefährdender Stoffe (VAwS). 

(b) Landesplanungsgesetz (LplG) und 
Landesentwicklungsplan 2002 (LEP) 
Baden-Württemberg 

Im LEP ist der vorbeugende Hochwasser-
schutz Inhalt der wasserwirtschaftlichen 
Plansätze. Drei Ziele sind relevant (Plan-
sätze 4.3.6-4.3.7): 

- 4.3.6: Ziel: Zur Sicherung und Rückge-
winnung natürlicher Überschwem-
mungsflächen, zur Risikovorsorge in 
potentiell überflutungsgefährdeten Be-
reichen sowie zum Rückhalt des Was-
sers in seinen Einzugsbereichen sind in 
den Regionalplänen Gebiete für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz fest-
zulegen. Die Abgrenzung dieser Gebie-
te soll sich an einem Bemessungs-
hochwasser mit einem Wiederkehrin-
tervall 100, am Oberrhein von 200 Jah-
ren orientieren. 

- 4.3.6.1: Ziel: In hochwassergefährdeten 
Bereichen im Freiraum sind zur Ver-
meidung zusätzlicher Schadensrisiken, 
zur Erhaltung und Aktivierung natür-
licher Überschwemmungsflächen oder 
zur Gewässerentwicklung und Auenre-
naturierung Gebiete für den vorbeu-

genden Hochwasserschutz als Vorrang-
gebiete festzulegen. Auch Flächen für 
Anlagen und Maßnahmen des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes, insbeson-
dere Polder, Rückhaltebecken und 
Deichrückverlegungen, sollen als Vor-
ranggebiete gesichert werden. Dort 
haben die Belange des Hochwasser-
schutzes Vorrang, insbesondere sind sie 
grundsätzlich von weiterer Bebauung 
freizuhalten.  

- 4.3.6.2: Grundsatz: In den Regional-
plänen können weitere hochwasserge-
fährdete Bereiche zur Vermeidung von 
Verschärfungen des Hochwasserab-
flusses und zur Minderung von Scha-
densrisiken als Vorbehaltsgebiete fest-
gelegt werden. Dabei ist vor allem die 
latente Gefährdung hinter und unter-
halb von Hochwasserschutzanlagen zu 
berücksichtigen. In diesen Gebieten 
kommt dem vorbeugenden Hochwas-
serschutz bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen besonde-
res Gewicht zu; eine Siedlungstätigkeit 
soll grundsätzlich unterbleiben  

- 4.3.7: Ziel: Durch zusätzliche ab-
flusshemmende und landschaftsöko-
logische Maßnahmen, insbesondere 
durch Rückverlegung von Deichen, 
Rückbau von Gewässerausbauten, na-
turnahe Gewässerentwicklung und Bau 
von Rückhaltebecken, sollen Hochwas-
serspitzen reduziert werden.  

§ 11 LplG legt die Form und Inhalte der 
Regionalpläne fest, welche auch Aussagen 
zum vorbeugenden Hochwasserschutz be-
inhalten (vgl. § 11 Abs. 3 Nr. 9 LplG). Sie 
konkretisieren die oben genannten Ziele 
und Grundsätze der Landesraumordnung, 
wie sie aus dem LEP hervorgeht. 
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(c) Hochwassergefahrenkarten in 
Baden-Württemberg 

Die Erstellung der Hochwassergefahren-
karten (HWGK) in Baden-Württemberg 
wurde im Rahmen des INTERREG-Pro-
jektes SAFER (Strategies and Actions for 
Flood Emergency Risk Management) ange-
stoßen. In diesem europäischen Koope-
rationsvorhaben arbeiteten von 2003 bis 
2008 fünf Projektpartner aus Deutschland, 
Irland, Schottland und der Schweiz ge-
meinsam an Strategien zur Hochwasser-
vorsorge und zum Hochwasserflächen-
management.  

Insgesamt wurden im Rahmen von SAFER 
drei Schwerpunkte behandelt: Hochwas-
sergefahreninformation, Hochwasserpart-
nerschaften und Hochwassermanagement-
systeme.  

Wichtigstes Element der Hochwasserge-
fahreninformation ist die Erstellung der 
HWGK. Sie dienen einerseits als Planungs-
instrument, um Vorsorgemaßnahmen so-
wohl bei der Nutzung gefährdeter Gebiete 
als auch bei einzelnen Einrichtungen 
treffen zu können. Andererseits sind sie 
Grundlage für die Hochwassereinsatz-
planung im Ereignisfall. Nutzer der Karten 
sind potentiell Betroffene, verantwortliche 
Behörden und Rettungs- und Katastro-
phenschutzdienste. In Hochwasserpartner-
schaften werden unterschiedlichen Nut-
zergruppen die Bedeutung und die Aus-
wirkungen der Hochwassergefahreninfor-
mationen vermittelt. Sie sind einzugsge-
bietsweite Plattformen, um aktuelle Hand-
lungsansätze zu diskutieren, Hochwasser-
bewusstsein zu stärken, Netzwerke zu 
schaffen und Erfahrungen auszutauschen. 
Im Bereich der Hochwassermanagement-
systeme wurden Komponenten für das 
bundeslandweit nutzbare sog. FLIWAS 

(Flut-, Informations- und Warnsystem) 
entwickelt, welches in einem weiteren 
INTERREG-Projekt (dem sog. NOAH-Pro-
jekt) ausgearbeitet wurde. Es ist ein web-
basiertes System, das Verwaltungen und 
Katastrophenstäbe im Hochwasserfall mit 
relevanten Informationen versorgt und die 
Online-Kommunikation der Verantwort-
lichen ermöglicht. Komponenten sind u.a. 
die Anzeige aktueller Wasserstandsdaten 
der Hochwasservorhersagezentrale und die 
Ableitung automatisierter Alarm- und 
Einsatzpläne.  

In Baden-Württemberg werden die 
HWGK in einem Gemeinschaftsprojekt 
zwischen dem Land und den Kommunen 
bis 2010 erstellt. Federführung für die 
finanzielle und fachliche Abwicklung liegt 
beim Regierungspräsidium Stuttgart, er-
stellt werden die Karten durch die jeweils 
zuständigen Regierungspräsidien in Unter-
stützung mit Fachbüros.  

HWGK werden an allen Gewässern mit 
einem Einzugsgebiet von > 10 km² erstellt. 
Zusätzlich können nach Absprache mit 
den Kommunen auch hochwassergefähr-
dete Ortslagen < 10 km² mit einbezogen 
werden. Die Landesfläche Baden-Würt-
tembergs ist eingeteilt in 53 Teilbearbei-
tungsgebiete, die sich an den räumlichen 
Abgrenzungen in der WRRL orientieren.  

Die Arbeiten zu den HWGK gliedern sich 
in vier Abschnitte: die Bedarfsanalyse und 
Bestandaufnahme, die terrestrische Ver-
messung, die hydraulische Berechnung so-
wie die Kartenerstellung.  

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden 
bis 2004 die relevanten Gewässerstrecken, 
an denen ein signifikantes Hochwasserrisi-
ko besteht, zusammengestellt. In der Regel 
wurde dabei auf die Ergebnisse vorliegen-
der Flussgebietsuntersuchungen oder fach-
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technisch abgegrenzter Überschwem-
mungsgebiete zurückgegriffen. Die Kom-
munen ergänzten die Bestandsaufnahme 
auf Grundlage ihrer Erfahrungen.  

Vom Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung in Baden-Württemberg 
wird für das gesamte Land ein Digitales 
Geländemodell (DGM) in einem 1x1m-
Raster erstellt. Durch dieses Laserscan-
Verfahren werden Geländestrukturen im 
und am Gewässer - insbesondere unterhalb 
der Wasseroberfläche - nicht ausreichend 
erfasst. Genaue Vermessungsdaten für die-
sen Bereich waren zudem nur für einen 
kleinen Teil der Gewässer vorhanden. Des-
halb werden zusätzlich vor Ort durch sog. 
terrestrische Neuvermessungen die Gewäs-
serprofile entlang des Gewässerschlauchs 
und die Bauwerksgeometrie inklusive ei-
nes Gewässerranstreifens von fünf bis zehn 
Metern durchgeführt. Die Daten aus dem 
DGM und der terrestrischen Vermessung 
werden als Grundlage für die hydrauli-
schen Berechnungen zusammengeführt.  

Auf Basis des durch die terrestrische Ver-
messung ergänzte DGM und weiterer hy-
draulisch bedeutsamer Parameter (u.a. ge-
wässerbegleitender Rauheitsbeiwert, Ver-
lustbeiwerte an Bauwerken) wird die hy-
draulische Berechnung durchgeführt. Sie 
dient der Ermittlung der Überschwem-
mungsflächen und -tiefen entlang des be-
trachteten Gewässers. Es existieren eine 
Reihe unterschiedlicher Modelle. Das je-
weilige Ingenieurbüro hat seine Auswahl 
im Schlussbericht zu begründen. Allge-
mein wird zwischen 1D-Modellen und 2D 
-Modellen unterschieden, wobei 1D-Mo-
delle für Bereiche, in denen ein kompak-
ter, zusammenhängender Flussschlauch 
existiert, verwendet werden. 2D-Modelle 
hingegen kommen in komplexen Strö-

mungsbereichen, z.B. in Mündungsberei-
chen zum Einsatz.  

Für das Einzugsgebiet des Neckars wird 
das am Institut für Wasser und Gewässer-
entwicklung (IWG) der Universität Karls-
ruhe entwickelte „hydrodynamisch-nume-
rische Flussmodell Neckar“ zur Ermittlung 
der Überschwemmungsflächen und -tiefen 
genutzt. Das Modell basiert auf Daten der 
Kommunen, der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes, des Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung so-
wie der Landesanstalt für Umwelt, Mess-
ungen und Naturschutz.  

Zwei Standardkartendarstellungen (Typ 1 
und Typ 2) stehen zur Verfügung.  

Kartentyp 1 stellt die Überflutungstiefen 
eines 100-jährlichen Hochwasserereignis-
ses in 50 cm-Schritten (gelbe und rote 
Farbstufung) dar. Dabei wird die Wirkung 
vorhandener technischer Schutzeinrich-
tungen nicht berücksichtigt. Wenn eine 
Schutzeinrichtung mit einem Schutzgrad 
größer oder gleich HQ100 vorhanden ist, 
werden die Flächen im Wirkungsbereich 
der Schutzeinrichtung bezogen auf das 
HQ100 schraffiert dargestellt (geschützter 
Bereich). Überschwemmungsflächen des 
Extremhochwassers werden in Linienform 
abgegrenzt. „Nicht überflutete Flächen 
können bis zu einer Höhe von 2 m über 
der Wasseroberfläche in Grüntönen darge-
stellt werden. Senken und Mulden inner-
halb besiedelter Flächen, die keine Verbin-
dung mit dem Gewässer haben, aber auf-
grund ihrer Topographie unterhalb des 
Hochwasserspiegels liegen, werden als 
Druckwasserbereiche gekennzeichnet“ 
(Umweltministerium Baden-Württemberg 
et al. 2005: 4).  

In Kartentyp 2 erfolgt die Darstellung der 
räumlichen Ausdehnung von Hochwasser-
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ereignissen mit unterschiedlichen Wieder-
kehrintervallen in einer Karte. Die hoch-
wassergefährdeten Bereiche für HQ10, 
HQ50, HQ100 und HQextrem werden in ihrer 
flächenhaften Ausdehnung dargestellt 
(blaue Farbabstufung). Ist eine Schutzein-
richtung mit einem Schutzgrad größer 
oder gleich HQ100 vorhanden, werden die 
Flächen im Wirkungsbereich der Schutz-
einrichtung bezogen auf das HQ100 schraf-
fiert dargestellt (geschützter Bereich). Da-
bei werden die Schutzeinrichtungen be-
rücksichtigt.  
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